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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Im Dezember 2019 nahm sich der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative Weibel
(glp, ZH) an, welche nach dem Ausscheiden Weibels aus der grossen Kammer von Martin
Bäumle (glp, ZH) übernommen worden war und eine Gebühr für Bagatellfälle in der
Spitalnotfallaufnahme zum Gegenstand hatte. Bäumle, Kommissionssprecher
Nantermod (fdp, VS) sowie Kommissionssprecherin Bertschy (glp, BE) erklärten, mit der
geforderten Gebühr werde darauf abgezielt, dass die betroffenen Personen bei
Bagatellfällen zuerst den Hausarzt respektive die Hausärztin, den 24-Stunden-Notfall-
Dienst oder eine Apotheke aufsuchen, bevor sie sich in den Spitalnotfall begeben.
Dadurch könnte nicht nur das Kostenwachstum im Gesundheitswesen abgeschwächt,
sondern auch die Notfallstationen in den Spitälern entlastet werden, was für die
Behandlung tatsächlicher Notfälle essentiell sei. Im Kanton Aargau würden sogenannte
Walk-in-Gebühren beispielsweise bereits diskutiert. Dafür bedürfe es allerdings einer
entsprechenden gesetzlichen Grundlage auf Bundesebene, welche durch die
vorliegende parlamentarische Initiative geschaffen werden solle. Von den Gebühren
ausgenommen werden sollen Patientinnen und Patienten unter 16 Jahren, solche mit
einer Zuweisung einer Ärztin oder eines Arztes sowie Personen, die in der Folge
stationär behandelt werden müssen. Eine Minderheit rund um Yvonne Feri (sp, AG),
welche beantragte, dem Anliegen keine Folge zu geben, hielt dieser Argumentation
entgegen, dass eine solche Gebühr primär eine Belastung für Arme, ältere Personen
sowie chronisch Kranke darstelle. Ferner könne sie gegebenenfalls auch Fehlanreize
schaffen, indem die Patientinnen und Patienten darauf bestünden, stationär behandelt
zu werden. Diene die Gebühr zur Abschreckung, werde dadurch auch die freie Arzt-
und Spitalwahl untergraben. Viele Menschen hätten zudem keinen Hausarzt oder keine
Hausärztin mehr – gerade auf dem Land sei es schwierig, einen entsprechenden Arzt
oder eine entsprechende Ärztin zu finden. Bezüglich der Kapazitäten für tatsächliche
Notfälle meinte Feri, die Krankenhäuser hätten in der Notfallaufnahme bereits vor
einiger Zeit ein Triagesystem eingeführt, das zwischen leichten, mittelschweren und
schweren Notfällen unterscheide. Den Nationalrat vermochten die Worte der
Kommissionsmehrheit anscheinend mehr zu überzeugen und so sprach er sich mit 108
zu 85 Stimmen (bei 1 Enthaltung) für Folgegeben aus. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.12.2019
JOËLLE SCHNEUWLY

Ärzte und Pflegepersonal

Im Dezember 2019 nahm sich der Nationalrat der Pflegeinitiative und dem von der
SGK-NR ausgearbeiteten indirekten Gegenvorschlag an. Das Begehren des
Berufsverbandes der Pflegefachfrauen und -männer hatte laut Initiativtext «eine
ausreichende, allen zugängliche Pflege von hoher Qualität», die Sicherstellung von
genügend diplomierten Pflegefachpersonen und einem ihrer Ausbildung und ihren
Kompetenzen entsprechenden Einsatz zum Ziel.
Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier waren sich darüber einig, dass die aktuelle
Situation problematisch sei und durch das steigende Alter der Bevölkerung der
Pflegebedarf erhöht werde. So rechne man zwischen 2017 und 2035 unter anderem mit
einem Anstieg von rund 200'000 auf 360'000 über 80-Jährigen, die allenfalls
pflegebedürftig würden, erklärte Ruth Humbel (cvp, AG). Gemäss Philippe Nantermod
(fdp, VS) würden gegenwärtig lediglich 43 Prozent des erforderlichen Personals
ausgebildet und 2030 würden hierzulande 65'000 Pflegende fehlen. Um den Mangel zu
beheben, würden Pflegefachpersonen aus dem Ausland rekrutiert, was nicht nur
ethisch fragwürdig sei – da die Ausbildung von einem Staat bezahlt werde, der nicht von
dieser Investition profitiere –, sondern auch kostspielig werden könnte, erwäge doch
die WHO, eine Steuer zur Entschädigung der Ausbildungsländer einzuführen, so Greta
Gysin (gp, TI). Darüber dass Handlungsbedarf bestehe, herrschte Konsens. Der Rat war
sich jedoch uneinig, ob die Pflegeinitiative das richtige Mittel sei, um der Problematik
zu begegnen. 
Von den Unterstützerinnen und Unterstürzer der Initiative hervorgehoben wurde, dass
der Beruf nicht die Anerkennung erhalte, die er verdiene. Zudem komme ihm laut
Barbara Gysi (sp, SG) im Krankenkassengesetz nach wie vor der «Status eines
Hilfsberufs» zu. Christian Lohr (cvp, TG), Dozent an verschiedenen Fachhochschulen
für Pflegeberufe, unterstrich die Wichtigkeit der Pflegequalität, der

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.12.2019
JOËLLE SCHNEUWLY
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Ausbildungsförderung und der Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Es müsse auch
etwas gegen die 46 Prozent Berufsaussteigerinnen und -aussteiger unternommen
werden, zu denen sie selber auch gehöre, erklärte Manuela Weichelt-Picard (al, ZG). Die
Sicherheit und das Leben der Bevölkerung stehe auf dem Spiel, so Franziska Ryser (gp,
SG). Betont wurde von den Gegnerinnen und Gegnern der Initiative hingegen, dass das
Regeln einzelner Berufsgruppen in der Verfassung nicht angezeigt sei und die
Aufgabenverteilung zwischen Bund und Kantonen in Frage gestellt würde. Zudem sei die
medizinische Grundversorgung bereits in Artikel 117a BV erwähnt, was in den Augen von
Verena Herzog (svp, TG) genügte, um die Pflege zu stärken.
Der von der SGK-NR ausgearbeitete Gegenentwurf kam im Nationalrat besser an als die
Volksinitiative. Jedoch gab es auch bezüglich Gegenvorschlag einige
Abänderungswünsche bzw. Uneinigkeiten. Um dem Beruf Attraktivität zu verleihen,
beabsichtigte eine Mehrheit der SGK-NR, den Pflegefachpersonen die selbständige
Erbringung und Abrechnung einiger vom Bundesrat festgelegter Leistungen zu Lasten
der OKP, die ohne ärztliche Anweisung erfolgen könne, einzuräumen. So könnten pro
Jahr CHF 13 Mio. eingespart werden, erläuterte Benjamin Roduit (cvp, VS). Gegen diese
Forderung sprachen sich neben dem Bundesrat auch die SVP und die FDP aus. Es
bestehe die Gefahr, dass dadurch ein Präjudiz geschaffen würde und durch die
grössere Zahl an Leistungserbringenden die Kosten für das Gesundheitssystem nicht
abnähmen, sondern stiegen, was höhere Prämien zur Folge hätte. Eine Mehrheit der
grossen Kammer liess sich allerdings nicht von diesen Worten überzeugen. Auf
Anregung von Pierre-Yves Maillard (sp, VD) lehnte der Nationalrat ausserdem den
Mehrheitsantrag der SGK-NR ab, dass entsprechende Leistungen Gegenstand von
Vereinbarungen mit Versicherern sein müssten.
Weiter wurde bezüglich Ausbildungsförderung beschlossen, dass die Kantone den
Krankenhäusern, Pflegeheimen und Spitex-Organisationen eine bestimmte Anzahl
Ausbildungsplätze, die diese zur Verfügung stellen müssen, vorgeben sollen. Ebenfalls
gutgeheissen wurde die Forderung, dass die Kantone dazu verpflichtet werden sollen,
den angehenden Pflegefachpersonen an einer Höheren Fachschule oder
Fachhochschule mit Ausbildungsbeiträgen zur Seite zu stehen. Der Bund soll die
Kantone während acht Jahren für die beiden ebengenannten Punkte mit CHF 469 Mio.
unterstützen. Betreffend Ausbildungsbeiträge hätten die SVP und die FDP gerne
Einschränkungen auf hilfs- und unterhaltsbedürftige Personen vorgenommen. Regine
Sauter (fdp, ZH) betonte, es gebe neben den Pflegestudiengängen HF oder FH auch
andere Berufsbereiche, wo eine Weiterbildung anzustreben sei, dort werde allerdings
auf die Eigenverantwortung der Studierenden gezählt. Damit konnte sie die Mehrheit
ihrer Ratskolleginnen und -kollegen jedoch nicht überzeugen, gegen die Beiträge zu
stimmen.  
In der Gesamtabstimmung wurde der indirekte Gegenvorschlag mit 124 zu 68 Stimmen
(bei 4 Enthaltungen) angenommen. Abgesehen von der SVP und einer Mehrheit der FDP
stimmten alle Parteien dem Gegenentwurf zu. Die Pflegeinitiative konnte die Mehrheit
des Nationalrates indes nicht überzeugen und so empfahl er dem Volk und den Ständen
das Begehren mit 107 zu 82 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) zur Ablehnung, wobei die SP,
die Grünen, aber auch vereinzelt Mitglieder der FDP.Liberalen-, der GLP- sowie der
Mitte-Faktionen für Annahme der Initiative plädierten. 2

Die Einigungskonferenz zum indirekten Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative empfahl
dem Parlament mit 23 zu 0 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) bei der noch offenen
Differenz zur selbständigen Erbringung und Abrechnung von Pflegeleistungen dem vom
Ständerat ausgearbeiteten Kompromiss zu folgen. Dies taten die beiden Kammern in
der Frühjahrssession 2021 denn auch mit 175 zu 2 Stimmen (bei 2 Enthaltungen)
respektive ohne Gegenstimme mit 42 Stimmen (ohne Enthaltungen). In der
Schlussabstimmung stimmte die grosse Kammer dem Geschäft mit 194 zu 1 Stimme zu,
die kleine Kammer mit 43 zu 0 Stimmen (bei 1 Enthaltung). Der einzige Parlamentarier,
der sich gegen den Gegenvorschlag aussprach, war Nationalrat Philippe Nantermod
(fdp, VS). 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.03.2021
JOËLLE SCHNEUWLY
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Sozialversicherungen

Krankenversicherung

In der Herbstsession 2018 beriet das Parlament die parlamentarische Initiative für eine
befristete Verlängerung der Zulassungsbeschränkung nach Art. 55 KVG. Zuvor hatte
sich der Bundesrat in einer Stellungnahme für die Vorlage ausgesprochen, weil damit
für den Fall einer Verzögerung bei der Änderung des KVG bezüglich der Zulassung von
Leistungserbringenden (BRG 18.047) ein Zeitraum ohne Zulassungsbeschränkung
verhindert werden könne. Die Detailberatung des Bundesratsgeschäfts müsse jedoch
umgehend angegangen werden, betonte der Bundesrat. Im erstbehandelnden
Nationalrat erläuterten die Kommissionssprecher Nantermod (fdp, VS) und Hess (bdp,
NR) sowie Gesundheitsminister Berset noch einmal die Geschichte der
Zulassungsbeschränkung, ihre Relevanz und die Notwendigkeit einer weiteren – letzten
– Verlängerung derselben. Diskussionslos und stillschweigend genehmigte der Rat die
Vorlage in der Detailberatung und übergab sie mit 160 zu 1 Stimme in der
Gesamtabstimmung dem Zweitrat. Ein ähnliches Bild präsentierte sich im Ständerat,
der die Initiative am folgenden Tag in der Gesamtabstimmung einstimmig mit 36 zu 0
Stimmen guthiess. Auch die Schlussabstimmungen stellten keine grossen Hürden mehr
dar, mit 194 zu 1 Stimme respektive 41 zu 0 Stimmen (bei 2 Enthaltungen)
verabschiedete das Parlament die erneute, befristete Verlängerung der
Zulassungsbeschränkung für Ärzte. Einzig Lukas Reimann (svp, SG) lehnte die
Verlängerung ab, während Hannes Germann (svp, SH) und Martin Schmid (fdp, GR) sich
ihrer Stimme enthielten. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.11.2018
ANJA HEIDELBERGER

In der Herbstsession 2019 behandelte der Nationalrat als Erstrat den Vorschlag der
SGK-NR für eine Einführung eines monistischen Finanzierungssystems für die
Gesundheitsleistungen. Eine Kommissionsminderheit Gysi (sp, SG) hatte dem Rat
Nichteintreten beantragt. Barbara Gysi betonte, dass die SP-Fraktion zwar eine
einheitliche Finanzierung von stationären und ambulanten Leistungen befürworte, aber
diese Vorlage ablehne, da darin die «Meinung der Kantone in grossen Zügen
missachtet» worden sei. Den Kantonen käme nur noch die Rolle der Zahlstelle zu, die
Relevanz der Spitallisten würde stark reduziert. Überdies würde die Vorlage zu einer
Besserstellung der Privatspitäler und Zusatzversicherten zulasten der OKP führen,
kritisierte Gysi. Aufgrund der zahlreichen Mitglieder in der Subkommission, die Mandate
bei Krankenversicherungen oder Krankenkassenverbänden hätten, und aufgrund der
«getreuen» Umsetzung der Vorschläge von Curafutura begünstige die Vorlage die
Interessen der Krankenversicherungen. «Diese Vorlage stammt klar aus der Feder von
Curafutura», fasste sie ihre Kritik zusammen. Ein Nichteintreten würde dem Bundesrat
zusammen mit den Kantonen eine neue Lösungsfindung ermöglichen. 
Ruth Humbel (cvp, AG) betonte als Kommissionssprecherin, dass es den
Krankenversicherungen nicht verboten sei, fachliche Inputs zu geben. Zudem seien die
Privatspitäler ein «Nebenschauplatz». In erster Linie stärke die Vorlage die
Steuerungsmöglichkeit der Kantone, indem sie neu den ambulanten und stationären
Bereich planen könnten, einen Einsitz in Tarmed oder Tardoc erhielten und weiterhin
die Tarife genehmigten oder erliessen, wenn sich die Tarifpartner nicht einigten. Mit
136 zu 52 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) sprach sich der Nationalrat in der Folge für
Eintreten aus. Die ablehnenden Stimmen stammten aus der SP- und der Grünen-
Fraktion sowie von MCG-Mitglied Roger Golay (mcg, GE). 
In der Detailberatung diskutierte der Nationalrat verschiedene technische Fragen, die
jedoch, so die Auffassung der meisten Rednerinnen und Redner, hochpolitisch waren.
So beriet die grosse Kammer die Berechnung der Kantonsbeiträge, bei der zwei Fragen
umstritten waren: Soll erstens der Abzug der Risikoabgaben risikobasiert oder
kostenbasiert erfolgen und sollen zweitens die Kostenbeteiligungen der Versicherten
abgezogen werden, bevor die Kantonsbeiträge berechnet werden. Bei ersterer Frage
sprach sich eine Kommissionsminderheit Nantermod (fdp, VS) für das risikobasierte
Pauschalmodell aus. Dieses habe den Vorteil, dass nur die Risikokompensation und
nicht die variablen Verwaltungskosten der Versicherungen berücksichtigt würden,
erklärte Regine Sauter (fdp, ZH) für die Kommissionsminderheit. Dadurch würden die
Anreize zur Kosteneffizienz erhöht. Hingegen argumentierte Heinz Brand (svp, GR), dass
es hier um Steuergelder der Kantone gehe und diese der Kostenwahrheit entsprechen
müssten. Somit könne man diese nicht «aufgrund irgendwelcher mathematischer
Berechnungen» verteilen. Mit 111 zu 78 Stimmen sprach sich der Nationalrat für den
Mehrheitsantrag der SGK-NR und somit für das kostenbasierte Modell aus: Eine Allianz
aus SP-, Grünen- und SVP-Fraktion setzte sich diesbezüglich gegen die geschlossen
stimmenden übrigen Fraktionen durch. 

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.09.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Eine weitere Minderheit Nantermod setzte sich dafür ein, dass die Kostenbeteiligungen
der Versicherten, also zum Beispiel die Franchisen, ebenfalls in die Berechnung des
Kantonsanteils einfliessen sollten. Nur dadurch würden Personen mit hohen Franchisen
gleich behandelt wie Personen mit tiefen Franchisen. Mit dieser Berechnungsart
müssten die Kantone den Versicherungen aber auch Geld für Kosten überweisen, die
nicht von ihnen, sondern von den Versicherten bezahlt worden seien, kritisierte
Gesundheitsminister Berset. Rechtlich sei es gemäss dem Bundesamt für Justiz zudem
problematisch, wenn der Bund die Kantone zwinge, Kosten zu übernehmen, die nicht
unter die OKP fielen, erklärte Kommissionssprecherin Humbel. Weiter könne es nicht
sein, dass die Eigenverantwortung, die den höheren Franchisen zugrunde liege, «an die
Kantone delegiert werde». Mit 148 zu 33 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) respektive 141 zu
46 Stimmen (bei keiner Enthaltung) sprach sich der Nationalrat für den Antrag des
Bundesrates und die Berechnung der Kantonsbeiträge nach Abzug der Franchisen aus.
Für die Minderheit hatten sich vor allem Teile der SVP- und der FDP.Liberale-
Fraktionen eingesetzt. Gleichzeitig entschied sich der Rat auch, den von den Kantonen
übernommenen Mindestanteil von 22.6 Prozent auf 25.5 Prozent zu erhöhen, wie es der
Bundesrat beantragt hatte. 
Wie sich bereits in der Eintretensdebatte angekündigt hatte, war die Frage der
Vergütungen an die Vertragsspitäler in der Detailberatung besonders umstritten. Diese
liegt heute bei 45 Prozent, neu soll sie jedoch auf 74.5 Prozent erhöht werden. Dadurch
würden Privatspitäler, die sich nicht an der Ausbildung oder am
Grundversorgungsauftrag beteiligten, die besonders lukrative Fälle der übrigen Spitäler
abwerben würden und deren Gewinne auf den Konten von ausländischen Investoren
landeten, noch stärker aus der OKP abgegolten werden als bisher, kritisierte Barbara
Gysi. Dadurch käme es zu einem Anstieg der Prämien der Grundversicherten, zu einer
Mengenausweitung durch die Privatspitäler – bereits jetzt würden halbprivat oder privat
versicherte Personen zum Beispiel 2.2-mal häufiger am Knie operiert als
Grundversicherte – sowie zu einem Anstieg der Anzahl Privatspitäler. Schliesslich
unterliefe dies auch die Spitalplanung der Kantone. Letzteren Punkt betonte auch
Bundesrat Berset. Kommissionssprecherin Humbel entgegnete hingegen, dass
Privatkliniken nicht per se teurer seien als öffentliche Spitäler und es überdies nur zehn
davon gebe. Heute würden 45 Prozent der stationären Kosten der Vertragsspitäler
durch die Kantone sowie 100 Prozent der ambulanten Leistungen durch die
Versicherungen vergütet; mit einem Anteil von 74.5 Prozent wäre der Unterschied zu
heute somit vernachlässigbar. Die grosse Kammer sprach sich in der Folge mit 132 zu 56
Stimmen (bei 6 Enthaltungen) deutlich für den Antrag der Kommissionsmehrheit und
die höhere Vergütung für die Vertragsspitäler aus.  
Bei der Frage nach der zukünftigen Rolle der gemeinsamen Einrichtung der
Versicherungen entschied sich der Rat gegen eine Minderheit Aeschi (svp, ZG) und eine
Minderheit Carobbio (sp, TI) dafür, dass die Einrichtung neu auch für die Aufteilung des
Kantonsbeitrags auf die Versicherungen zuständig sein soll. Sowohl Aeschi als auch
Carobbio hatten mit ihren Anträgen beabsichtigt, die Rolle der Kantone in EFAS zu
stärken; Thomas Aeschi wollte den Kantonen die Möglichkeit geben, das Geld selbst zu
verteilen, während Marina Carobbio der gemeinsamen Einrichtung die Kontrolle über
die Zahlungen übertragen wollte, damit die Kantone den Versicherungen nicht blind
vertrauen müssten, wie Bea Heim (sp, SO) erklärte. 
Schliesslich stimmte der Nationalrat dem Entwurf mit 121 zu 54 Stimmen (bei 8
Enthaltungen) zu, wobei die ablehnenden Stimmen wie schon in der
Eintretensabstimmung von der SP- und der Grünen-Fraktion sowie von Roger Golay
stammten. Auch im Lager der SVP stiess die Vorlage mit 8 Enthaltungen jedoch nicht
ausschliesslich auf Unterstützung. 5

1) AB NR, 2019, S. 2052 ff.
2) AB NR, 2019, S. 2276 ff.; AB NR, 2019, S. 2291 ff.; AB NR, 2019, S. 2304 ff.; BBI 2018, S. 7653 ff.
3) AB NR, 2021, S. 527 ff.; AB NR, 2021, S. 711; AB SR, 2021, S. 305 f.; AB SR, 2021, S. 337
4) AB NR, 2018, S. 1788 f.; AB NR, 2018, S. 2254; AB SR, 2018, S. 1081; AB SR, 2018, S. 821 f.; BBl 2018, S. 6741 ff.
5) AB NR, 2019, S. 1876 ff.; AZ, 4.4.19; LT, TA, TG, 9.8.19; SGT, 15.8.19; BaZ, 21.9.19; NZZ, 26.9.19; Lib, TA, TG, 27.9.19
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